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(2) Die Grundmittel gemäß Abs. 1 sind der jeweiligen 
Grundmittelgruppe entsprechend der Hauptproduktionstätig
keit des Betriebes zuzuordnen. Die Zuordnung zur Grundmit
telart erfolgt nach der überwiegenden technischen Struktur j 
der am 1. Januar 1974 vorhandenen Grundmittel gemäß j 
Abs. 1.

(3) Die wirtschaftsleitenden Organe haben in den Richt
linien zu Rechnungsführung und Statistik festzulegen, wel
che Grundmittel gemäß Abs. 1 zu inventarisieren sind. Dar
über hinaus kann durch die Leiter der Betriebe eine Inven
tarisierungspflicht festgelegt werden, um den Schutz des 
Volkseigentums zu gewährleisten.

(4) Die Grundmittel gemäß Abs. 1 sind nach Abstimmung 
mit dem übergeordneten Organ mit einem Abschreibungs
satz abzuschreiben, der sich aus dem jährlichen Abschrei
bungsbetrag und dem Bruttowert der am 1. Januar 1974 vor
handenen Grundmittel gemäß Abs. 1 ergibt.

(5) Die Abschreibung der Grundmittel gemäß Abs. 1 be
ginnt ab 1. Januar des auf die Aktivierung folgenden Jahres.

(6) Die Grundmittel gemäß Abs. 1 sind mit der vollen Ab
schreibung auszubuchen.

§3
(1) Die Minister und Leiter der anderen zentralen Staats

organe können auf der Grundlage der geltenden Grundsätze I 
über die Inventarobjektabgrenzung nach Abstimmung mit | 
dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik | 
bereichsbedingte Festlegungen über die Abgrenzung der in 
ihrem Bereich genutzten Inventarobjekte erlassen.

(2) Soweit bei der Aufnahme der Nutzung eine Abgren
zung der Inventarobjekte innerhalb von 2 Monaten nicht vor
genommen werden kann, ist eine pauschale Aktivierung und 
Abschreibung vorzunehmen und nach durchgeführter Inven
tarobjektabgrenzung, die kurzfristig zu erfolgen hat, eine 
Endabrechnung durchzuführen.

§4
Die Betriebe können mit Zustimmung des übergeordneten 

Organs die normative Nutzungszeit von Inventarobjekten 
herabsetzen und die Abschreibungssätze entsprechend her
aufsetzen, wenn die zeitliche Nutzung der Inventarobjekte 
durch kürzere normative Nutzungszeiten anderer Inventar
objekte begrenzt wird und eine Weiterverwendung ausge
schlossen ist.

§5
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 1974 

in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die zweite und dritte Ergänzung zur 
Nomenklatur und zum Verzeichnis der Abschreibungssätze* 
für Grundmittel in Kraft.

Berlin, den 13. August 1973

Der Leiter 
der Staatlichen Zentralverwaltung 

für Statistik
I. V.: Dr. H а r t i g 

Stellvertreter des Leiters

* veröffentlicht im Sonderdruck Nr. 550 des Gesetzblattes

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über das Musterstatut 

der Produktionsgenossenschaften des Handwerks

vom 1. August 1973

Auf Grund des § 5 der Verordnung vom 21. Februar 1973 
über das Musterstatut der Produktionsgenossenschaften des

Handwerks (GBL I Nr. 14 S. 121) wird im Einvernehmen mit 
den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane folgendes 
bestimmt:

§ 1

Zur Durchführung der §§ 3 und 10 des Musterstatuts der 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks werden
— die Richtlinie für die Betriebsplanung in den Produk

tionsgenossenschaften des Handwerks,
— die Grundsätze für die Ausarbeitung der Betriebsordnun

gen in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks
in Kraft gesetzt.

§ 2
Die den Produktionsgenossenschaften des Handwerks über

geordneten Staatsorgane sind verpflichtet, die im § 1 genann
ten Bestimmungen den Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks zu übergeben.

§ 3
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Oktober 1973 

in Kraft.

Berlin, den 1. August 1973

Der Minister 
für Bezirksgeleitete Industrie 

und Lebensmittelindustrie
K r a c k

Anordnung 
über die Inkraftsetzung und Herausgabe 

der speziellen Kalkulationsrichtlinie
zur Bildung von Preisen für Aufbereitungsleistungen 

der Datenverarbeitung

vom 13. August 1973

Im Einvernehmen mit dem Minister und Leiter des Amtes 
für Preise wird folgendes angeordnet:

§ 1
Für Betriebe, Kombinate, Einrichtungen, staatliche und 

wirtschaftsleitende Organe, die Aufbereitungsleistungen der 
Datenverarbeitung auf der Grundlage vertraglicher Bezie
hungen erbringen (nachfolgend Datenverarbeitungseinrich
tungen genannt), wird die spezielle Kalkulationsrichtlinie zur 
Bildung von Preisen für Aufbereitungsleistungen der Daten
verarbeitung in Kraft gesetzt.

§2

Der Generaldirektor der WB Maschinelles Rechnen (Preis
koordinierungsorgan) ist verpflichtet, die spezielle Kalkula
tionsrichtlinie zur Bildung von Preisen für Aufbereitungslei
stungen der Datenverarbeitung den Datenverarbeitungsein
richtungen zur Ausarbeitung von Preisanträgen auf Anforde
rung zuzustellen.

§3
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1973 in 

Kraft.

Berlin, den 13. August 1973

Der Leiter 
der Staatlichen Zentralverwaltung 

für Statistik
I. V.: Dr. H а r t i g 

Stellvertreter des Leiters


